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Anhang I Vertiefte Prüfung der Vorranggebiete für regionalbe-
deutsame Windkraftanlagen anhand von Steckbriefen 

Hinweis: Bei der vertieften Prüfung werden in den Datenblättern nur die 
Schutzgüter und -belange betrachtet, die auch faktisch betroffen sein 
können. Dadurch werden die, bereits durch Ausschlusskriterien vermie-
denen, sowie die durchgängig nicht auftretenden Konflikte in den Da-
tenblättern nicht zusätzlich aufgeführt. 
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Vorbelastungen und kumulative Wirkungen

Hinweise auf ggf. betroffene Schutzbelange für nachgelagerte Planungs- und Genehmigungsebenen

Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter*

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Auerhuhnlebensräume der Kategorie II (Fachgutachten der FVA)

Auerhuhnlebensräume der Kategorie III (Fachgutachten der FVA)

Bewertung der Umweltwirkungen:

Schutzgut Wasser

Wasser- und Heilquellenschutzgebiet Zone III

Bewertung der Umweltwirkungen:

 -

Teilweise naturnaher Waldbestand (entspricht aus fachlicher Sicht auch den Kriterien für die 
raumordnerische Sicherung als VRG Naturschutz und Landschaftspflege); gesetzlich geschütztes Biotop 
(kleiner 3 ha / linienhaft); Bodenschutzwald

 -

 -

Keine erhebliche Betroffenheit

 -

Keine erhebliche Betroffenheit

Steckbrief Gebiet Nr. 2 − Buchwald (25,9 ha)
Gemarkung(en): Kappelrodeck, Oberkirch

Flächen ab 2 ha mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz
 -

Bei der vertieften Prüfung werden in den Datenblättern nur die Schutzgüter und -belange betrachtet, die auch faktisch   
betroffen sein können. Dadurch werden die, bereits durch Ausschlusskriterien vermiedenen, sowie die durchgängig 
nicht auftretenden Konflikte in den Datenblättern nicht zusätzlich aufgeführt.

* 
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Schutzgut Landschaft

Visuelle Transparenz in Siedlungsbereichen und im Offenland

Betroffene regionalbedeutsame Kulturdenkmale mit Umgebungsschutz (s. auch Anhang II)

Betroffene großräumige visuelle Qualität der Landschaft in Wirkzone 1 und 2

Betroffene landschafts- und ortsbildprägende Siedlungsränder um Gesamtanlagen in Wirkzone 1 und 2

Betroffene kleinräumig bedeutsame Landschaftsbereiche in Wirkzone 1

Bewertung der Umweltwirkungen:

Gesamtbewertung aus regionaler Sicht:

-

-

-

Landschaftsschutzgebiet, Erholungswald Stufe 2, Fernwanderweg, regionaler Wanderweg, Kapelle

Erhebliche Betroffenheit

Gesamte WKA sichtbar WKA mit Rotornabe sichtbar

Erheblich negative Umweltwirkungen

Wirkzone 1 (550 m)
Wirkzone 2 (3 km)
Wirkzone 3 (10 km) 31

15
4

36
27

6% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche

% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche

Anhang I - 3



Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Vorbelastungen und kumulative Wirkungen

Hinweise auf ggf. betroffene Schutzbelange für nachgelagerte Planungs- und Genehmigungsebenen

Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter*

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Auerhuhnlebensräume der Kategorie II (Fachgutachten der FVA)

Auerhuhnlebensräume der Kategorie III (Fachgutachten der FVA)

Bewertung der Umweltwirkungen:

Schutzgut Wasser

Wasser- und Heilquellenschutzgebiet Zone III

Bewertung der Umweltwirkungen:

 -

Teilweise naturnaher altholzreicher Waldbestand (entspricht aus fachlicher Sicht auch den Kriterien für die 
raumordnerische Sicherung als VRG Naturschutz und Landschaftspflege); gesetzlich geschütztes Biotop 
(kleiner 3 ha / linienhaft); Generalwildwegeplan; Bodenschutzwald; Kulturdenkmal (§ 2 Abs. 1 DSchG)

 -

 -

Keine erhebliche Betroffenheit

 -

Keine erhebliche Betroffenheit

Steckbrief Gebiet Nr. 4 − Großer Schärtenkopf (14,5 ha)
Gemarkung(en): Lautenbach, Oppenau

Flächen ab 2 ha mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz
 -

Bei der vertieften Prüfung werden in den Datenblättern nur die Schutzgüter und -belange betrachtet, die auch faktisch   
betroffen sein können. Dadurch werden die, bereits durch Ausschlusskriterien vermiedenen, sowie die durchgängig 
nicht auftretenden Konflikte in den Datenblättern nicht zusätzlich aufgeführt.

* 
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Schutzgut Landschaft

Visuelle Transparenz in Siedlungsbereichen und im Offenland

Betroffene regionalbedeutsame Kulturdenkmale mit Umgebungsschutz (s. auch Anhang II)

Betroffene großräumige visuelle Qualität der Landschaft in Wirkzone 1 und 2

Betroffene landschafts- und ortsbildprägende Siedlungsränder um Gesamtanlagen in Wirkzone 1 und 2

Betroffene kleinräumig bedeutsame Landschaftsbereiche in Wirkzone 1

Bewertung der Umweltwirkungen:

Gesamtbewertung aus regionaler Sicht:

-

-

-

Erholungswald Stufe 2

Erhebliche Betroffenheit

Gesamte WKA sichtbar WKA mit Rotornabe sichtbar

Erheblich negative Umweltwirkungen

Wirkzone 1 (550 m)
Wirkzone 2 (3 km)
Wirkzone 3 (10 km) 11

25
4

15
32

5% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche

% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche
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Vorbelastungen und kumulative Wirkungen

Hinweise auf ggf. betroffene Schutzbelange für nachgelagerte Planungs- und Genehmigungsebenen

Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter*

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Auerhuhnlebensräume der Kategorie II (Fachgutachten der FVA)

Auerhuhnlebensräume der Kategorie III (Fachgutachten der FVA)

Bewertung der Umweltwirkungen:

Schutzgut Wasser

Wasser- und Heilquellenschutzgebiet Zone III

Bewertung der Umweltwirkungen:

Bestehende/genehmigte Windkraftanlage im Umkreis (2,0 km)

Hinweis auf potentielle windkraftempfindliche Greifvogelarten (entspricht aus fachlicher Sicht auch den 
Kriterien für die raumordnerische Sicherung als VRG Naturschutz und Landschaftspflege); 
Bodenschutzwald

 -

 ca. 27 ha

Erhebliche Betroffenheit

6,8 ha

Erhebliche Betroffenheit

Steckbrief Gebiet Nr. 5 − Buch / Brandkopf (27,1 ha)
Gemarkung(en): Oppenau, Bad Peterstal-Griesbach

Flächen ab 2 ha mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz
 -

Bei der vertieften Prüfung werden in den Datenblättern nur die Schutzgüter und -belange betrachtet, die auch faktisch   
betroffen sein können. Dadurch werden die, bereits durch Ausschlusskriterien vermiedenen, sowie die durchgängig 
nicht auftretenden Konflikte in den Datenblättern nicht zusätzlich aufgeführt.

* 

Anhang I - 6



Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Schutzgut Landschaft

Visuelle Transparenz in Siedlungsbereichen und im Offenland

Betroffene regionalbedeutsame Kulturdenkmale mit Umgebungsschutz (s. auch Anhang II)

Betroffene großräumige visuelle Qualität der Landschaft in Wirkzone 1 und 2

Betroffene landschafts- und ortsbildprägende Siedlungsränder um Gesamtanlagen in Wirkzone 1 und 2

Betroffene kleinräumig bedeutsame Landschaftsbereiche in Wirkzone 1

Bewertung der Umweltwirkungen:

Gesamtbewertung aus regionaler Sicht:

-

Alpensicht

-

Landschaftsschutzgebiet, Erholungswald Stufe 2, Fernwanderweg, regionaler Wanderweg

Erhebliche Betroffenheit

Gesamte WKA sichtbar WKA mit Rotornabe sichtbar

Erheblich negative Umweltwirkungen

Wirkzone 1 (550 m)
Wirkzone 2 (3 km)
Wirkzone 3 (10 km) 2

8
1

2
11

2% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche

% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche
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Vorbelastungen und kumulative Wirkungen

Hinweise auf ggf. betroffene Schutzbelange für nachgelagerte Planungs- und Genehmigungsebenen

Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter*

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Auerhuhnlebensräume der Kategorie II (Fachgutachten der FVA)

Auerhuhnlebensräume der Kategorie III (Fachgutachten der FVA)

Bewertung der Umweltwirkungen:

Schutzgut Wasser

Wasser- und Heilquellenschutzgebiet Zone III

Bewertung der Umweltwirkungen:

Turm/Mast im VRG

Gesetzlich geschütztes Biotop (kleiner 3 ha / linienhaft); Bodenschutzwald; Klimaschutzwald

 -

 -

Erhebliche Betroffenheit

 -

Keine erhebliche Betroffenheit

Steckbrief Gebiet Nr. 6 − Brandeckkopf / Eschholzkopf (84,4 ha)
Gemarkung(en): Offenburg, Durbach, Ohlsbach

Flächen ab 2 ha mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz
Teilweise naturnaher altholzreicher Waldbestand

Bei der vertieften Prüfung werden in den Datenblättern nur die Schutzgüter und -belange betrachtet, die auch faktisch   
betroffen sein können. Dadurch werden die, bereits durch Ausschlusskriterien vermiedenen, sowie die durchgängig 
nicht auftretenden Konflikte in den Datenblättern nicht zusätzlich aufgeführt.

* 

Anhang I - 8
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Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Schutzgut Landschaft

Visuelle Transparenz in Siedlungsbereichen und im Offenland

Betroffene regionalbedeutsame Kulturdenkmale mit Umgebungsschutz (s. auch Anhang II)

Betroffene großräumige visuelle Qualität der Landschaft in Wirkzone 1 und 2

Betroffene landschafts- und ortsbildprägende Siedlungsränder um Gesamtanlagen in Wirkzone 1 und 2

Betroffene kleinräumig bedeutsame Landschaftsbereiche in Wirkzone 1

Bewertung der Umweltwirkungen:

Gesamtbewertung aus regionaler Sicht:

-

-

-

Landschaftsschutzgebiet, Erholungswald Stufe 2, regionaler Wanderweg

Sehr erhebliche Betroffenheit

Gesamte WKA sichtbar WKA mit Rotornabe sichtbar

Sehr erheblich negative Umweltwirkungen

Wirkzone 1 (550 m)
Wirkzone 2 (3 km)
Wirkzone 3 (10 km) 42

31
3

46
36

3% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche

% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche
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Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Vorbelastungen und kumulative Wirkungen

Hinweise auf ggf. betroffene Schutzbelange für nachgelagerte Planungs- und Genehmigungsebenen

Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter*

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Auerhuhnlebensräume der Kategorie II (Fachgutachten der FVA)

Auerhuhnlebensräume der Kategorie III (Fachgutachten der FVA)

Bewertung der Umweltwirkungen:

Schutzgut Wasser

Wasser- und Heilquellenschutzgebiet Zone III

Bewertung der Umweltwirkungen:

 -

Bodenschutzwald; behördlicher / privater Richtfunk (potentiell)

 -

ca. 17 ha

Erhebliche Betroffenheit

6,4 ha

Erhebliche Betroffenheit

Steckbrief Gebiet Nr. 7 − Braunberg (17,4 ha)
Gemarkung(en): Oppenau, Bad Peterstal-Griesbach

Flächen ab 2 ha mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz
 -

Bei der vertieften Prüfung werden in den Datenblättern nur die Schutzgüter und -belange betrachtet, die auch faktisch   
betroffen sein können. Dadurch werden die, bereits durch Ausschlusskriterien vermiedenen, sowie die durchgängig 
nicht auftretenden Konflikte in den Datenblättern nicht zusätzlich aufgeführt.

* 
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Schutzgut Landschaft

Visuelle Transparenz in Siedlungsbereichen und im Offenland

Betroffene regionalbedeutsame Kulturdenkmale mit Umgebungsschutz (s. auch Anhang II)

Betroffene großräumige visuelle Qualität der Landschaft in Wirkzone 1 und 2

Betroffene landschafts- und ortsbildprägende Siedlungsränder um Gesamtanlagen in Wirkzone 1 und 2

Betroffene kleinräumig bedeutsame Landschaftsbereiche in Wirkzone 1

Bewertung der Umweltwirkungen:

Gesamtbewertung aus regionaler Sicht:

-

-

-

Erholungswald Stufe 1 und 2, regionaler Wanderweg

Keine erhebliche Betroffenheit

Gesamte WKA sichtbar WKA mit Rotornabe sichtbar

Erheblich negative Umweltwirkungen

Wirkzone 1 (550 m)
Wirkzone 2 (3 km)
Wirkzone 3 (10 km) 2

15
6

3
20

6% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche

% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche
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Vorbelastungen und kumulative Wirkungen

Hinweise auf ggf. betroffene Schutzbelange für nachgelagerte Planungs- und Genehmigungsebenen

Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter*

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Auerhuhnlebensräume der Kategorie II (Fachgutachten der FVA)

Auerhuhnlebensräume der Kategorie III (Fachgutachten der FVA)

Bewertung der Umweltwirkungen:

Schutzgut Wasser

Wasser- und Heilquellenschutzgebiet Zone III

Bewertung der Umweltwirkungen:

Turm/Mast im Süden, Rohstoffabbau im Westen und weiteres VRG im Umkreis (1,4 km)

Gesetzlich geschütztes Biotop (kleiner 3 ha / linienhaft); Generalwildwegeplan; Bodenschutzwald; Geotop; 
Kulturdenkmal (§ 2 Abs. 1 DSchG); behördlicher / privater Richtfunk (potentiell)

 -

 -

Keine erhebliche Betroffenheit

5,1 ha

Erhebliche Betroffenheit

Steckbrief Gebiet Nr. 8 − Rossgrabeneck / Eichgrabeneck (91,7 ha)
Gemarkung(en): Gengenbach, Zell am Harmersbach, Biberach, Nordrach

Flächen ab 2 ha mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz
-

Bei der vertieften Prüfung werden in den Datenblättern nur die Schutzgüter und -belange betrachtet, die auch faktisch   
betroffen sein können. Dadurch werden die, bereits durch Ausschlusskriterien vermiedenen, sowie die durchgängig 
nicht auftretenden Konflikte in den Datenblättern nicht zusätzlich aufgeführt.

* 
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Schutzgut Landschaft

Visuelle Transparenz in Siedlungsbereichen und im Offenland

Betroffene regionalbedeutsame Kulturdenkmale mit Umgebungsschutz (s. auch Anhang II)

Betroffene großräumige visuelle Qualität der Landschaft in Wirkzone 1 und 2

Betroffene landschafts- und ortsbildprägende Siedlungsränder um Gesamtanlagen in Wirkzone 1 und 2

Betroffene kleinräumig bedeutsame Landschaftsbereiche in Wirkzone 1

Bewertung der Umweltwirkungen:

Gesamtbewertung aus regionaler Sicht:

-

-

-

Erholungswald Stufe 2

Sehr erhebliche Betroffenheit

Gesamte WKA sichtbar WKA mit Rotornabe sichtbar

Sehr erheblich negative Umweltwirkungen

Wirkzone 1 (550 m)
Wirkzone 2 (3 km)
Wirkzone 3 (10 km) 9

33
3

10
37

4% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche

% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Vorbelastungen und kumulative Wirkungen

Hinweise auf ggf. betroffene Schutzbelange für nachgelagerte Planungs- und Genehmigungsebenen

Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter*

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Auerhuhnlebensräume der Kategorie II (Fachgutachten der FVA)

Auerhuhnlebensräume der Kategorie III (Fachgutachten der FVA)

Bewertung der Umweltwirkungen:

Schutzgut Wasser

Wasser- und Heilquellenschutzgebiet Zone III

Bewertung der Umweltwirkungen:

Weiteres VRG im Umkreis (1,4 km)

Gesetzlich geschütztes Biotop (kleiner 3 ha / linienhaft); Generalwildwegeplan; Bodenschutzwald; 
behördlicher / privater Richtfunk (potentiell)

 -

 -

Erhebliche Betroffenheit

 -

Keine erhebliche Betroffenheit

Steckbrief Gebiet Nr. 9 − Kuhhornkopf (16,1 ha)
Gemarkung(en): Zell am Harmersbach, Nordrach

Flächen ab 2 ha mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz
Teilweise naturnaher altholzreicher und extensiv forstwirtschaftlich genutzter Waldbestand

Bei der vertieften Prüfung werden in den Datenblättern nur die Schutzgüter und -belange betrachtet, die auch faktisch   
betroffen sein können. Dadurch werden die, bereits durch Ausschlusskriterien vermiedenen, sowie die durchgängig 
nicht auftretenden Konflikte in den Datenblättern nicht zusätzlich aufgeführt.

* 
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Schutzgut Landschaft

Visuelle Transparenz in Siedlungsbereichen und im Offenland

Betroffene regionalbedeutsame Kulturdenkmale mit Umgebungsschutz (s. auch Anhang II)

Betroffene großräumige visuelle Qualität der Landschaft in Wirkzone 1 und 2

Betroffene landschafts- und ortsbildprägende Siedlungsränder um Gesamtanlagen in Wirkzone 1 und 2

Betroffene kleinräumig bedeutsame Landschaftsbereiche in Wirkzone 1

Bewertung der Umweltwirkungen:

Gesamtbewertung aus regionaler Sicht:

-

-

-

Erholungswald Stufe 2, Fernwanderweg

Erhebliche Betroffenheit

Gesamte WKA sichtbar WKA mit Rotornabe sichtbar

Erheblich negative Umweltwirkungen

Wirkzone 1 (550 m)
Wirkzone 2 (3 km)
Wirkzone 3 (10 km) 6

16
6

11
31
13% der Fläche

% der Fläche
% der Fläche

% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche

Anhang I - 15



Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Vorbelastungen und kumulative Wirkungen

Hinweise auf ggf. betroffene Schutzbelange für nachgelagerte Planungs- und Genehmigungsebenen

Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter*

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Auerhuhnlebensräume der Kategorie II (Fachgutachten der FVA)

Auerhuhnlebensräume der Kategorie III (Fachgutachten der FVA)

Bewertung der Umweltwirkungen:

Schutzgut Wasser

Wasser- und Heilquellenschutzgebiet Zone III

Bewertung der Umweltwirkungen:

Turm/Mast im Norden, Rohstoffabbau im Süden und weiteres VRG im Umkreis (0,7 km)

Gesetzlich geschütztes Biotop (< 3 ha / linienhaft); Bodenschutzwald; Klimaschutzwald; behördlicher / 
privater Richtfunk (potentiell)

 -

 -

Keine erhebliche Betroffenheit

60,3 ha

Erhebliche Betroffenheit

Steckbrief Gebiet Nr. 10 − Geigenköpfle / Schnaigbühl / Ganshart (172,3 ha)
Gemarkung(en): Friesenheim, Hohberg, Lahr/Schwarzwald

Flächen ab 2 ha mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz
 -

Bei der vertieften Prüfung werden in den Datenblättern nur die Schutzgüter und -belange betrachtet, die auch faktisch   
betroffen sein können. Dadurch werden die, bereits durch Ausschlusskriterien vermiedenen, sowie die durchgängig 
nicht auftretenden Konflikte in den Datenblättern nicht zusätzlich aufgeführt.

* 
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Schutzgut Landschaft

Visuelle Transparenz in Siedlungsbereichen und im Offenland

Betroffene regionalbedeutsame Kulturdenkmale mit Umgebungsschutz (s. auch Anhang II)

Betroffene großräumige visuelle Qualität der Landschaft in Wirkzone 1 und 2

Betroffene landschafts- und ortsbildprägende Siedlungsränder um Gesamtanlagen in Wirkzone 1 und 2

Betroffene kleinräumig bedeutsame Landschaftsbereiche in Wirkzone 1

Bewertung der Umweltwirkungen:

Gesamtbewertung aus regionaler Sicht:

-

-

-

Erholungswald Stufe 2, Fernwanderweg, regionaler Wanderweg

Sehr erhebliche Betroffenheit

Gesamte WKA sichtbar WKA mit Rotornabe sichtbar

Sehr erheblich negative Umweltwirkungen

Wirkzone 1 (550 m)
Wirkzone 2 (3 km)
Wirkzone 3 (10 km) 41

33
1

47
37

1% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche

% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Vorbelastungen und kumulative Wirkungen

Hinweise auf ggf. betroffene Schutzbelange für nachgelagerte Planungs- und Genehmigungsebenen

Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter*

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Auerhuhnlebensräume der Kategorie II (Fachgutachten der FVA)

Auerhuhnlebensräume der Kategorie III (Fachgutachten der FVA)

Bewertung der Umweltwirkungen:

Schutzgut Wasser

Wasser- und Heilquellenschutzgebiet Zone III

Bewertung der Umweltwirkungen:

Weiteres VRG im Umkreis (1 km)

Klimaschutzwald

 -

 -

Keine erhebliche Betroffenheit

10,2 ha

Erhebliche Betroffenheit

Steckbrief Gebiet Nr. 11 − Auf dem Schutz (27 ha)
Gemarkung(en): Friesenheim

Flächen ab 2 ha mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz
 -

Bei der vertieften Prüfung werden in den Datenblättern nur die Schutzgüter und -belange betrachtet, die auch faktisch   
betroffen sein können. Dadurch werden die, bereits durch Ausschlusskriterien vermiedenen, sowie die durchgängig 
nicht auftretenden Konflikte in den Datenblättern nicht zusätzlich aufgeführt.

* 
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Schutzgut Landschaft

Visuelle Transparenz in Siedlungsbereichen und im Offenland

Betroffene regionalbedeutsame Kulturdenkmale mit Umgebungsschutz (s. auch Anhang II)

Betroffene großräumige visuelle Qualität der Landschaft in Wirkzone 1 und 2

Betroffene landschafts- und ortsbildprägende Siedlungsränder um Gesamtanlagen in Wirkzone 1 und 2

Betroffene kleinräumig bedeutsame Landschaftsbereiche in Wirkzone 1

Bewertung der Umweltwirkungen:

Gesamtbewertung aus regionaler Sicht:

-

-

-

Erholungswald Stufe 2, regionaler Wanderweg

Erhebliche Betroffenheit

Gesamte WKA sichtbar WKA mit Rotornabe sichtbar

Erheblich negative Umweltwirkungen

Wirkzone 1 (550 m)
Wirkzone 2 (3 km)
Wirkzone 3 (10 km) 33

29
0

42
32

0% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche

% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Vorbelastungen und kumulative Wirkungen

Hinweise auf ggf. betroffene Schutzbelange für nachgelagerte Planungs- und Genehmigungsebenen

Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter*

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Auerhuhnlebensräume der Kategorie II (Fachgutachten der FVA)

Auerhuhnlebensräume der Kategorie III (Fachgutachten der FVA)

Bewertung der Umweltwirkungen:

Schutzgut Wasser

Wasser- und Heilquellenschutzgebiet Zone III

Bewertung der Umweltwirkungen:

Weiteres VRG im Umkreis (0,7 km)

Gesetzlich geschütztes Biotop (kleiner 3 ha / linienhaft); Langzeitbeobachtungsfläche der FVA; 
Generalwildwegeplan; artenschutzfachliche Beurteilung (Offenlage FNP VVG Seelbach-Schuttertal); 
Bodenschutzwald; Kulturdenkmal (§ 2 Abs. 1 DSchG)

 -

 -

Sehr erhebliche Betroffenheit

3,2 ha

Erhebliche Betroffenheit

Steckbrief Gebiet Nr. 12 − Rauhkasten / Steinfirst / Höflewald (130,7 ha)
Gemarkung(en): Friesenheim, Gengenbach, Biberach, Seelbach, Hohberg, Lahr/Schwarzwald

Flächen ab 2 ha mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz
Teilweise besonders altholzreicher buchendominierter und extensiv forstwirtschaftlich genutzter 
Waldbestand (entspricht aus fachlicher Sicht auch den Kriterien für die raumordnerische Sicherung als 
VRG Naturschutz und Landschaftspflege)

Bei der vertieften Prüfung werden in den Datenblättern nur die Schutzgüter und -belange betrachtet, die auch faktisch   
betroffen sein können. Dadurch werden die, bereits durch Ausschlusskriterien vermiedenen, sowie die durchgängig 
nicht auftretenden Konflikte in den Datenblättern nicht zusätzlich aufgeführt.

* 
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Schutzgut Landschaft

Visuelle Transparenz in Siedlungsbereichen und im Offenland

Betroffene regionalbedeutsame Kulturdenkmale mit Umgebungsschutz (s. auch Anhang II)

Betroffene großräumige visuelle Qualität der Landschaft in Wirkzone 1 und 2

Betroffene landschafts- und ortsbildprägende Siedlungsränder um Gesamtanlagen in Wirkzone 1 und 2

Betroffene kleinräumig bedeutsame Landschaftsbereiche in Wirkzone 1

Bewertung der Umweltwirkungen:

Gesamtbewertung aus regionaler Sicht:

Burgruine Hohengeroldseck

-

-

Landschaftsschutzgebiet, Erholungswald Stufe 2, Fernwanderweg, regionaler Wanderweg

Sehr erhebliche Betroffenheit

Gesamte WKA sichtbar WKA mit Rotornabe sichtbar

Sehr erheblich negative Umweltwirkungen

Wirkzone 1 (550 m)
Wirkzone 2 (3 km)
Wirkzone 3 (10 km) 17

32
5

27
38

5% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche

% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Vorbelastungen und kumulative Wirkungen

Hinweise auf ggf. betroffene Schutzbelange für nachgelagerte Planungs- und Genehmigungsebenen

Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter*

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Auerhuhnlebensräume der Kategorie II (Fachgutachten der FVA)

Auerhuhnlebensräume der Kategorie III (Fachgutachten der FVA)

Bewertung der Umweltwirkungen:

Schutzgut Wasser

Wasser- und Heilquellenschutzgebiet Zone III

Bewertung der Umweltwirkungen:

Weiteres VRG im Umkreis (1,3 km)

Generalwildwegeplan; artenschutzfachliche Beurteilung (Offenlage FNP VVG Seelbach-Schuttertal); 
Bodenschutzwald; behördlicher / privater Richtfunk (potentiell)

 -

 -

Keine erhebliche Betroffenheit

 0,4 ha

Erhebliche Betroffenheit

Steckbrief Gebiet Nr. 13 − Kallenwald (16,3 ha)
Gemarkung(en): Seelbach, Biberach

Flächen ab 2 ha mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz
 -

Bei der vertieften Prüfung werden in den Datenblättern nur die Schutzgüter und -belange betrachtet, die auch faktisch   
betroffen sein können. Dadurch werden die, bereits durch Ausschlusskriterien vermiedenen, sowie die durchgängig 
nicht auftretenden Konflikte in den Datenblättern nicht zusätzlich aufgeführt.

* 
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Schutzgut Landschaft

Visuelle Transparenz in Siedlungsbereichen und im Offenland

Betroffene regionalbedeutsame Kulturdenkmale mit Umgebungsschutz (s. auch Anhang II)

Betroffene großräumige visuelle Qualität der Landschaft in Wirkzone 1 und 2

Betroffene landschafts- und ortsbildprägende Siedlungsränder um Gesamtanlagen in Wirkzone 1 und 2

Betroffene kleinräumig bedeutsame Landschaftsbereiche in Wirkzone 1

Bewertung der Umweltwirkungen:

Gesamtbewertung aus regionaler Sicht:

-

-

-

Landschaftsschutzgebiet, Erholungswald Stufe 2, Fernwanderweg

Keine erhebliche Betroffenheit

Gesamte WKA sichtbar WKA mit Rotornabe sichtbar

Erheblich negative Umweltwirkungen

Wirkzone 1 (550 m)
Wirkzone 2 (3 km)
Wirkzone 3 (10 km) 5

16
4

9
25

4% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche

% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Vorbelastungen und kumulative Wirkungen

Hinweise auf ggf. betroffene Schutzbelange für nachgelagerte Planungs- und Genehmigungsebenen

Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter*

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Auerhuhnlebensräume der Kategorie II (Fachgutachten der FVA)

Auerhuhnlebensräume der Kategorie III (Fachgutachten der FVA)

Bewertung der Umweltwirkungen:

Schutzgut Wasser

Wasser- und Heilquellenschutzgebiet Zone III

Bewertung der Umweltwirkungen:

Weiteres VRG im Umkreis (1,6 km)

Gesetzlich geschütztes Biotop (< 3 ha / linienhaft); Bodenschutzwald; Geotop

 -

 -

Keine erhebliche Betroffenheit

2,6 ha

Erhebliche Betroffenheit

Steckbrief Gebiet Nr. 15 − Katzenstein / Hoheck (41,8 ha)
Gemarkung(en): Zell am Harmersbach, Steinach, Haslach im Kinzigtal

Flächen ab 2 ha mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz
 -

Bei der vertieften Prüfung werden in den Datenblättern nur die Schutzgüter und -belange betrachtet, die auch faktisch   
betroffen sein können. Dadurch werden die, bereits durch Ausschlusskriterien vermiedenen, sowie die durchgängig 
nicht auftretenden Konflikte in den Datenblättern nicht zusätzlich aufgeführt.

* 
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Schutzgut Landschaft

Visuelle Transparenz in Siedlungsbereichen und im Offenland

Betroffene regionalbedeutsame Kulturdenkmale mit Umgebungsschutz (s. auch Anhang II)

Betroffene großräumige visuelle Qualität der Landschaft in Wirkzone 1 und 2

Betroffene landschafts- und ortsbildprägende Siedlungsränder um Gesamtanlagen in Wirkzone 1 und 2

Betroffene kleinräumig bedeutsame Landschaftsbereiche in Wirkzone 1

Bewertung der Umweltwirkungen:

Gesamtbewertung aus regionaler Sicht:

-

-

-

Fernwanderweg, Kapelle

Sehr erhebliche Betroffenheit

Gesamte WKA sichtbar WKA mit Rotornabe sichtbar

Sehr erheblich negative Umweltwirkungen

Wirkzone 1 (550 m)
Wirkzone 2 (3 km)
Wirkzone 3 (10 km) 7

41
12

10
46
13% der Fläche

% der Fläche
% der Fläche

% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Vorbelastungen und kumulative Wirkungen

Hinweise auf ggf. betroffene Schutzbelange für nachgelagerte Planungs- und Genehmigungsebenen

Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter*

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Auerhuhnlebensräume der Kategorie II (Fachgutachten der FVA)

Auerhuhnlebensräume der Kategorie III (Fachgutachten der FVA)

Bewertung der Umweltwirkungen:

Schutzgut Wasser

Wasser- und Heilquellenschutzgebiet Zone III

Bewertung der Umweltwirkungen:

Turm/Mast im Osten, bestehende/genehmigte Windkraftanlage und weiteres VRG im Umkreis (0,2 km & 2 
km)

Gesetzlich geschütztes Biotop (kleiner 3 ha / linienhaft); Bodenschutzwald; Geotop; behördlicher / privater 
Richtfunk (potentiell)

ca. 21 ha

ca 57 ha

Sehr erhebliche Betroffenheit

19,1 ha

Erhebliche Betroffenheit

Steckbrief Gebiet Nr. 16 − Nill (127,7 ha)
Gemarkung(en): Fischerbach, Zell am Harmersbach, Oberharmersbach

Flächen ab 2 ha mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz
 -

Bei der vertieften Prüfung werden in den Datenblättern nur die Schutzgüter und -belange betrachtet, die auch faktisch   
betroffen sein können. Dadurch werden die, bereits durch Ausschlusskriterien vermiedenen, sowie die durchgängig 
nicht auftretenden Konflikte in den Datenblättern nicht zusätzlich aufgeführt.

* 
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Schutzgut Landschaft

Visuelle Transparenz in Siedlungsbereichen und im Offenland

Betroffene regionalbedeutsame Kulturdenkmale mit Umgebungsschutz (s. auch Anhang II)

Betroffene großräumige visuelle Qualität der Landschaft in Wirkzone 1 und 2

Betroffene landschafts- und ortsbildprägende Siedlungsränder um Gesamtanlagen in Wirkzone 1 und 2

Betroffene kleinräumig bedeutsame Landschaftsbereiche in Wirkzone 1

Bewertung der Umweltwirkungen:

Gesamtbewertung aus regionaler Sicht:

-

-

-

Erholungswald Stufe 2, Fernwanderweg, Kapelle

Keine erhebliche Betroffenheit

Gesamte WKA sichtbar WKA mit Rotornabe sichtbar

Sehr erheblich negative Umweltwirkungen

Wirkzone 1 (550 m)
Wirkzone 2 (3 km)
Wirkzone 3 (10 km) 9

17
7

12
21

7% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche

% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche

Anhang I - 27



Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Vorbelastungen und kumulative Wirkungen

Hinweise auf ggf. betroffene Schutzbelange für nachgelagerte Planungs- und Genehmigungsebenen

Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter*

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Auerhuhnlebensräume der Kategorie II (Fachgutachten der FVA)

Auerhuhnlebensräume der Kategorie III (Fachgutachten der FVA)

Bewertung der Umweltwirkungen:

Schutzgut Wasser

Wasser- und Heilquellenschutzgebiet Zone III

Bewertung der Umweltwirkungen:

Bestehende/genehmigte Windkraftanlage und weiteres VRG im Umkreis (1,6 km & 2,2 km)

Gesetzlich geschütztes Biotop (kleiner 3 ha / linienhaft); Bodenschutzwald; behördlicher / privater Richtfunk 
(potentiell)

ca. 79 ha

 -

Sehr erhebliche Betroffenheit

 -

Keine erhebliche Betroffenheit

Steckbrief Gebiet Nr. 17 − Burzbühl / Hohehnlochen (78,9 ha)
Gemarkung(en): Oberwolfach, Hausach

Flächen ab 2 ha mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz
 -

Bei der vertieften Prüfung werden in den Datenblättern nur die Schutzgüter und -belange betrachtet, die auch faktisch   
betroffen sein können. Dadurch werden die, bereits durch Ausschlusskriterien vermiedenen, sowie die durchgängig 
nicht auftretenden Konflikte in den Datenblättern nicht zusätzlich aufgeführt.

* 
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Schutzgut Landschaft

Visuelle Transparenz in Siedlungsbereichen und im Offenland

Betroffene regionalbedeutsame Kulturdenkmale mit Umgebungsschutz (s. auch Anhang II)

Betroffene großräumige visuelle Qualität der Landschaft in Wirkzone 1 und 2

Betroffene landschafts- und ortsbildprägende Siedlungsränder um Gesamtanlagen in Wirkzone 1 und 2

Betroffene kleinräumig bedeutsame Landschaftsbereiche in Wirkzone 1

Bewertung der Umweltwirkungen:

Gesamtbewertung aus regionaler Sicht:

-

-

-

Erholungswald Stufe 1 und 2, Fernwanderweg, Kapelle

Keine erhebliche Betroffenheit

Gesamte WKA sichtbar WKA mit Rotornabe sichtbar

Sehr erheblich negative Umweltwirkungen

Wirkzone 1 (550 m)
Wirkzone 2 (3 km)
Wirkzone 3 (10 km) 4

12
4

6
18

5% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche

% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Vorbelastungen und kumulative Wirkungen

Hinweise auf ggf. betroffene Schutzbelange für nachgelagerte Planungs- und Genehmigungsebenen

Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter*

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Auerhuhnlebensräume der Kategorie II (Fachgutachten der FVA)

Auerhuhnlebensräume der Kategorie III (Fachgutachten der FVA)

Bewertung der Umweltwirkungen:

Schutzgut Wasser

Wasser- und Heilquellenschutzgebiet Zone III

Bewertung der Umweltwirkungen:

Weiteres VRG im Umkreis (2,1 km)

Bodenschutzwald

ca. 17 ha

ca. 30 ha

Sehr erhebliche Betroffenheit

 -

Keine erhebliche Betroffenheit

Steckbrief Gebiet Nr. 18 − Landeck / Lachenberg / Katzenkopf (47,8 ha)
Gemarkung(en): Oberwolfach, Wolfach

Flächen ab 2 ha mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz
 -

Bei der vertieften Prüfung werden in den Datenblättern nur die Schutzgüter und -belange betrachtet, die auch faktisch   
betroffen sein können. Dadurch werden die, bereits durch Ausschlusskriterien vermiedenen, sowie die durchgängig 
nicht auftretenden Konflikte in den Datenblättern nicht zusätzlich aufgeführt.

* 

Anhang I - 30



Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Schutzgut Landschaft

Visuelle Transparenz in Siedlungsbereichen und im Offenland

Betroffene regionalbedeutsame Kulturdenkmale mit Umgebungsschutz (s. auch Anhang II)

Betroffene großräumige visuelle Qualität der Landschaft in Wirkzone 1 und 2

Betroffene landschafts- und ortsbildprägende Siedlungsränder um Gesamtanlagen in Wirkzone 1 und 2

Betroffene kleinräumig bedeutsame Landschaftsbereiche in Wirkzone 1

Bewertung der Umweltwirkungen:

Gesamtbewertung aus regionaler Sicht:

-

-

-

Erholungswald Stufe 2, regionaler Wanderweg

Keine erhebliche Betroffenheit

Gesamte WKA sichtbar WKA mit Rotornabe sichtbar

Sehr erheblich negative Umweltwirkungen

Wirkzone 1 (550 m)
Wirkzone 2 (3 km)
Wirkzone 3 (10 km) 1

14
3

3
17

3% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche

% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Vorbelastungen und kumulative Wirkungen

Hinweise auf ggf. betroffene Schutzbelange für nachgelagerte Planungs- und Genehmigungsebenen

Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter*

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Auerhuhnlebensräume der Kategorie II (Fachgutachten der FVA)

Auerhuhnlebensräume der Kategorie III (Fachgutachten der FVA)

Bewertung der Umweltwirkungen:

Schutzgut Wasser

Wasser- und Heilquellenschutzgebiet Zone III

Bewertung der Umweltwirkungen:

Weiteres VRG im Umkreis (1,6 km)

Bodenschutzwald; Prüffall des Denkmalschutzes; behördlicher / privater Richtfunk (potentiell)

 -

 -

Erhebliche Betroffenheit

 -

Keine erhebliche Betroffenheit

Steckbrief Gebiet Nr. 22 − Eschgrund / Ellengrund (31,8 ha)
Gemarkung(en): Fischerbach, Haslach im Kinzigtal

Flächen ab 2 ha mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz
Teilweise naturnaher altholzreicher Waldbestand

Bei der vertieften Prüfung werden in den Datenblättern nur die Schutzgüter und -belange betrachtet, die auch faktisch   
betroffen sein können. Dadurch werden die, bereits durch Ausschlusskriterien vermiedenen, sowie die durchgängig 
nicht auftretenden Konflikte in den Datenblättern nicht zusätzlich aufgeführt.

* 
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Schutzgut Landschaft

Visuelle Transparenz in Siedlungsbereichen und im Offenland

Betroffene regionalbedeutsame Kulturdenkmale mit Umgebungsschutz (s. auch Anhang II)

Betroffene großräumige visuelle Qualität der Landschaft in Wirkzone 1 und 2

Betroffene landschafts- und ortsbildprägende Siedlungsränder um Gesamtanlagen in Wirkzone 1 und 2

Betroffene kleinräumig bedeutsame Landschaftsbereiche in Wirkzone 1

Bewertung der Umweltwirkungen:

Gesamtbewertung aus regionaler Sicht:

-

-

-

Erholungswald Stufe 2, Kapelle

Erhebliche Betroffenheit

Gesamte WKA sichtbar WKA mit Rotornabe sichtbar

Erheblich negative Umweltwirkungen

Wirkzone 1 (550 m)
Wirkzone 2 (3 km)
Wirkzone 3 (10 km) 5

21
1

10
35

1% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche

% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Vorbelastungen und kumulative Wirkungen

Hinweise auf ggf. betroffene Schutzbelange für nachgelagerte Planungs- und Genehmigungsebenen

Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter*

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Auerhuhnlebensräume der Kategorie II (Fachgutachten der FVA)

Auerhuhnlebensräume der Kategorie III (Fachgutachten der FVA)

Bewertung der Umweltwirkungen:

Schutzgut Wasser

Wasser- und Heilquellenschutzgebiet Zone III

Bewertung der Umweltwirkungen:

Weiteres VRG im Umkreis (1,3 km)

Gesetzlich geschütztes Biotop (kleiner 3 ha / linienhaft); artenschutzfachliche Beurteilung (Offenlage FNP 
VVG Seelbach-Schuttertal); Bodenschutzwald; Kulturdenkmal (§ 2 Abs. 1 DSchG)

 -

 -

Erhebliche Betroffenheit

 -

Keine erhebliche Betroffenheit

Steckbrief Gebiet Nr. 23 − Kambacher Eck / Katzenstein (90,1 ha)
Gemarkung(en): Schuttertal, Steinach, Biberach

Flächen ab 2 ha mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz
Teilweise naturnaher altholzreicher Waldbestand (entspricht aus fachlicher Sicht auch den Kriterien für 
die raumordnerische Sicherung als VRG Naturschutz und Landschaftspflege)

Bei der vertieften Prüfung werden in den Datenblättern nur die Schutzgüter und -belange betrachtet, die auch faktisch   
betroffen sein können. Dadurch werden die, bereits durch Ausschlusskriterien vermiedenen, sowie die durchgängig 
nicht auftretenden Konflikte in den Datenblättern nicht zusätzlich aufgeführt.

* 
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Schutzgut Landschaft

Visuelle Transparenz in Siedlungsbereichen und im Offenland

Betroffene regionalbedeutsame Kulturdenkmale mit Umgebungsschutz (s. auch Anhang II)

Betroffene großräumige visuelle Qualität der Landschaft in Wirkzone 1 und 2

Betroffene landschafts- und ortsbildprägende Siedlungsränder um Gesamtanlagen in Wirkzone 1 und 2

Betroffene kleinräumig bedeutsame Landschaftsbereiche in Wirkzone 1

Bewertung der Umweltwirkungen:

Gesamtbewertung aus regionaler Sicht:

-

-

-

Fernwanderweg, Kapelle

Erhebliche Betroffenheit

Gesamte WKA sichtbar WKA mit Rotornabe sichtbar

Erheblich negative Umweltwirkungen

Wirkzone 1 (550 m)
Wirkzone 2 (3 km)
Wirkzone 3 (10 km) 6

20
5

11
29

7% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche

% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Vorbelastungen und kumulative Wirkungen

Hinweise auf ggf. betroffene Schutzbelange für nachgelagerte Planungs- und Genehmigungsebenen

Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter*

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Auerhuhnlebensräume der Kategorie II (Fachgutachten der FVA)

Auerhuhnlebensräume der Kategorie III (Fachgutachten der FVA)

Bewertung der Umweltwirkungen:

Schutzgut Wasser

Wasser- und Heilquellenschutzgebiet Zone III

Bewertung der Umweltwirkungen:

Bestehende/genehmigte Windkraftanlage und weiteres VRG im Umkreis (2,0 km & 0,5 km)

Gesetzlich geschütztes Biotop (kleiner 3 ha / linienhaft); Langzeitbeobachtungsfläche der FVA; 
Generalwildwegeplan; artenschutzfachliche Beurteilung (Offenlage FNP VVG Seelbach-Schuttertal); 
Bodenschutzwald; Kulturdenkmal (§ 2 Abs. 1 DSchG); Prüffall des Denkmalschutzes

 -

 -

Erhebliche Betroffenheit

111,2 ha

Erhebliche Betroffenheit

Steckbrief Gebiet Nr. 24 − Haubühl / Kreuzstein / Großer Grassert (205 ha)
Gemarkung(en): Seelbach, Ettenheim, Schuttertal, Ringsheim

Flächen ab 2 ha mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz
Teilweise naturnaher altholzreicher Waldbestand (entspricht aus fachlicher Sicht auch den Kriterien für 
die raumordnerische Sicherung als VRG Naturschutz und Landschaftspflege)

Bei der vertieften Prüfung werden in den Datenblättern nur die Schutzgüter und -belange betrachtet, die auch faktisch   
betroffen sein können. Dadurch werden die, bereits durch Ausschlusskriterien vermiedenen, sowie die durchgängig 
nicht auftretenden Konflikte in den Datenblättern nicht zusätzlich aufgeführt.

* 
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Schutzgut Landschaft

Visuelle Transparenz in Siedlungsbereichen und im Offenland

Betroffene regionalbedeutsame Kulturdenkmale mit Umgebungsschutz (s. auch Anhang II)

Betroffene großräumige visuelle Qualität der Landschaft in Wirkzone 1 und 2

Betroffene landschafts- und ortsbildprägende Siedlungsränder um Gesamtanlagen in Wirkzone 1 und 2

Betroffene kleinräumig bedeutsame Landschaftsbereiche in Wirkzone 1

Bewertung der Umweltwirkungen:

Gesamtbewertung aus regionaler Sicht:

-

-

-

Landschaftsschutzgebiet, Erholungswald Stufe 2, regionaler Wanderweg

Erhebliche Betroffenheit

Gesamte WKA sichtbar WKA mit Rotornabe sichtbar

Erheblich negative Umweltwirkungen

Wirkzone 1 (550 m)
Wirkzone 2 (3 km)
Wirkzone 3 (10 km) 7

21
1

19
25

1% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche

% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Vorbelastungen und kumulative Wirkungen

Hinweise auf ggf. betroffene Schutzbelange für nachgelagerte Planungs- und Genehmigungsebenen

Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter*

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Auerhuhnlebensräume der Kategorie II (Fachgutachten der FVA)

Auerhuhnlebensräume der Kategorie III (Fachgutachten der FVA)

Bewertung der Umweltwirkungen:

Schutzgut Wasser

Wasser- und Heilquellenschutzgebiet Zone III

Bewertung der Umweltwirkungen:

Bestehende/genehmigte Windkraftanlage und weiteres VRG im Umkreis (0,0 km & 0,5 km)

Generalwildwegeplan; artenschutzfachliche Beurteilung (Offenlage FNP VVG Seelbach-Schuttertal)

 -

 -

Keine erhebliche Betroffenheit

14,3 ha

Erhebliche Betroffenheit

Steckbrief Gebiet Nr. 25 − Schnürbuck (134,1 ha)
Gemarkung(en): Ettenheim, Kippenheim, Seelbach, Mahlberg

Flächen ab 2 ha mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz
 -

Bei der vertieften Prüfung werden in den Datenblättern nur die Schutzgüter und -belange betrachtet, die auch faktisch   
betroffen sein können. Dadurch werden die, bereits durch Ausschlusskriterien vermiedenen, sowie die durchgängig 
nicht auftretenden Konflikte in den Datenblättern nicht zusätzlich aufgeführt.

* 
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Schutzgut Landschaft

Visuelle Transparenz in Siedlungsbereichen und im Offenland

Betroffene regionalbedeutsame Kulturdenkmale mit Umgebungsschutz (s. auch Anhang II)

Betroffene großräumige visuelle Qualität der Landschaft in Wirkzone 1 und 2

Betroffene landschafts- und ortsbildprägende Siedlungsränder um Gesamtanlagen in Wirkzone 1 und 2

Betroffene kleinräumig bedeutsame Landschaftsbereiche in Wirkzone 1

Bewertung der Umweltwirkungen:

Gesamtbewertung aus regionaler Sicht:

-

-

-

Landschaftsschutzgebiet, Erholungswald Stufe 2, regionaler Wanderweg, Kapelle

Keine erhebliche Betroffenheit

Gesamte WKA sichtbar WKA mit Rotornabe sichtbar

Erheblich negative Umweltwirkungen

Wirkzone 1 (550 m)
Wirkzone 2 (3 km)
Wirkzone 3 (10 km) 19

3
0

30
11

1% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche

% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Vorbelastungen und kumulative Wirkungen

Hinweise auf ggf. betroffene Schutzbelange für nachgelagerte Planungs- und Genehmigungsebenen

Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter*

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Auerhuhnlebensräume der Kategorie II (Fachgutachten der FVA)

Auerhuhnlebensräume der Kategorie III (Fachgutachten der FVA)

Bewertung der Umweltwirkungen:

Schutzgut Wasser

Wasser- und Heilquellenschutzgebiet Zone III

Bewertung der Umweltwirkungen:

Turm/Mast im Vorranggebiet, bestehende/genehmigte Windkraftanlage und weiteres VRG im Umkreis (im 
VRG & 0,5 km)

Teilweise naturnaher altholzreicher Waldbestand

 -

 -

Keine erhebliche Betroffenheit

 -

Keine erhebliche Betroffenheit

Steckbrief Gebiet Nr. 26 − Schindlenbühl (17,6 ha)
Gemarkung(en): Ettenheim

Flächen ab 2 ha mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz
 -

Bei der vertieften Prüfung werden in den Datenblättern nur die Schutzgüter und -belange betrachtet, die auch faktisch   
betroffen sein können. Dadurch werden die, bereits durch Ausschlusskriterien vermiedenen, sowie die durchgängig 
nicht auftretenden Konflikte in den Datenblättern nicht zusätzlich aufgeführt.

* 

Anhang I - 40



Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Schutzgut Landschaft

Visuelle Transparenz in Siedlungsbereichen und im Offenland

Betroffene regionalbedeutsame Kulturdenkmale mit Umgebungsschutz (s. auch Anhang II)

Betroffene großräumige visuelle Qualität der Landschaft in Wirkzone 1 und 2

Betroffene landschafts- und ortsbildprägende Siedlungsränder um Gesamtanlagen in Wirkzone 1 und 2

Betroffene kleinräumig bedeutsame Landschaftsbereiche in Wirkzone 1

Bewertung der Umweltwirkungen:

Gesamtbewertung aus regionaler Sicht:

-

-

-

Erholungswald Stufe 2, regionaler Wanderweg, Kapelle

Sehr erhebliche Betroffenheit

Gesamte WKA sichtbar WKA mit Rotornabe sichtbar

Sehr erheblich negative Umweltwirkungen

Wirkzone 1 (550 m)
Wirkzone 2 (3 km)
Wirkzone 3 (10 km) 26

32
1

33
36

3% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche

% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Vorbelastungen und kumulative Wirkungen

Hinweise auf ggf. betroffene Schutzbelange für nachgelagerte Planungs- und Genehmigungsebenen

Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter*

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Auerhuhnlebensräume der Kategorie II (Fachgutachten der FVA)

Auerhuhnlebensräume der Kategorie III (Fachgutachten der FVA)

Bewertung der Umweltwirkungen:

Schutzgut Wasser

Wasser- und Heilquellenschutzgebiet Zone III

Bewertung der Umweltwirkungen:

 -

Teilweise naturnaher altholzreicher Waldbestand; Bodenschutzwald; Kulturdenkmal (§ 2 Abs. 1 DSchG)

 -

 -

Keine erhebliche Betroffenheit

 -

Keine erhebliche Betroffenheit

Steckbrief Gebiet Nr. 27 − Hofstetter Eck (16,1 ha)
Gemarkung(en): Steinach, Haslach im Kinzigtal, Hofstetten

Flächen ab 2 ha mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz
 -

Bei der vertieften Prüfung werden in den Datenblättern nur die Schutzgüter und -belange betrachtet, die auch faktisch   
betroffen sein können. Dadurch werden die, bereits durch Ausschlusskriterien vermiedenen, sowie die durchgängig 
nicht auftretenden Konflikte in den Datenblättern nicht zusätzlich aufgeführt.

* 
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Schutzgut Landschaft

Visuelle Transparenz in Siedlungsbereichen und im Offenland

Betroffene regionalbedeutsame Kulturdenkmale mit Umgebungsschutz (s. auch Anhang II)

Betroffene großräumige visuelle Qualität der Landschaft in Wirkzone 1 und 2

Betroffene landschafts- und ortsbildprägende Siedlungsränder um Gesamtanlagen in Wirkzone 1 und 2

Betroffene kleinräumig bedeutsame Landschaftsbereiche in Wirkzone 1

Bewertung der Umweltwirkungen:

Gesamtbewertung aus regionaler Sicht:

-

-

-

Fernwanderweg, Kapelle

Erhebliche Betroffenheit

Gesamte WKA sichtbar WKA mit Rotornabe sichtbar

Erheblich negative Umweltwirkungen

Wirkzone 1 (550 m)
Wirkzone 2 (3 km)
Wirkzone 3 (10 km) 6

24
2

10
34

4% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche

% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Vorbelastungen und kumulative Wirkungen

Hinweise auf ggf. betroffene Schutzbelange für nachgelagerte Planungs- und Genehmigungsebenen

Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter*

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Auerhuhnlebensräume der Kategorie II (Fachgutachten der FVA)

Auerhuhnlebensräume der Kategorie III (Fachgutachten der FVA)

Bewertung der Umweltwirkungen:

Schutzgut Wasser

Wasser- und Heilquellenschutzgebiet Zone III

Bewertung der Umweltwirkungen:

Belastungskorridor im Norden und weiteres VRG im Umkreis (2,5 km)

Gesetzlich geschütztes Biotop (kleiner 3 ha / linienhaft); Bodenschutzwald; Immissionsschutzwald; 
Kulturdenkmal (§ 2 Abs. 1 DSchG); behördlicher / privater Richtfunk (potentiell)

 -

 -

Erhebliche Betroffenheit

 -

Keine erhebliche Betroffenheit

Steckbrief Gebiet Nr. 29 − Urenkopf (46,8 ha)
Gemarkung(en): Haslach im Kinzigtal, Hausach

Flächen ab 2 ha mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz
Teilweise naturnaher altholzreicher Waldbestand (entspricht aus fachlicher Sicht auch den Kriterien für 
die raumordnerische Sicherung als VRG Naturschutz und Landschaftspflege)

Bei der vertieften Prüfung werden in den Datenblättern nur die Schutzgüter und -belange betrachtet, die auch faktisch   
betroffen sein können. Dadurch werden die, bereits durch Ausschlusskriterien vermiedenen, sowie die durchgängig 
nicht auftretenden Konflikte in den Datenblättern nicht zusätzlich aufgeführt.

* 
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Schutzgut Landschaft

Visuelle Transparenz in Siedlungsbereichen und im Offenland

Betroffene regionalbedeutsame Kulturdenkmale mit Umgebungsschutz (s. auch Anhang II)

Betroffene großräumige visuelle Qualität der Landschaft in Wirkzone 1 und 2

Betroffene landschafts- und ortsbildprägende Siedlungsränder um Gesamtanlagen in Wirkzone 1 und 2

Betroffene kleinräumig bedeutsame Landschaftsbereiche in Wirkzone 1

Bewertung der Umweltwirkungen:

Gesamtbewertung aus regionaler Sicht:

-

-

-

Erholungswald Stufe 2, Fernwanderweg, regionaler Wanderweg, Kapelle

Erhebliche Betroffenheit

Gesamte WKA sichtbar WKA mit Rotornabe sichtbar

Erheblich negative Umweltwirkungen

Wirkzone 1 (550 m)
Wirkzone 2 (3 km)
Wirkzone 3 (10 km) 6

28
3

8
34

5% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche

% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Vorbelastungen und kumulative Wirkungen

Hinweise auf ggf. betroffene Schutzbelange für nachgelagerte Planungs- und Genehmigungsebenen

Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter*

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Auerhuhnlebensräume der Kategorie II (Fachgutachten der FVA)

Auerhuhnlebensräume der Kategorie III (Fachgutachten der FVA)

Bewertung der Umweltwirkungen:

Schutzgut Wasser

Wasser- und Heilquellenschutzgebiet Zone III

Bewertung der Umweltwirkungen:

Bestehende/genehmigte Windkraftanlage im Umkreis (0,0 km)

Bodenschutzwald; Kulturdenkmal (§ 2 Abs. 1 DSchG)

ca. 6 ha

 -

Sehr erhebliche Betroffenheit

3,2 ha

Erhebliche Betroffenheit

Steckbrief Gebiet Nr. 32 − Schondelhöhe (6,1 ha)
Gemarkung(en): Wolfach, Gutach (Schwarzwaldbahn), Hornberg

Flächen ab 2 ha mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz
 -

Bei der vertieften Prüfung werden in den Datenblättern nur die Schutzgüter und -belange betrachtet, die auch faktisch   
betroffen sein können. Dadurch werden die, bereits durch Ausschlusskriterien vermiedenen, sowie die durchgängig 
nicht auftretenden Konflikte in den Datenblättern nicht zusätzlich aufgeführt.

* 
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Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Schutzgut Landschaft

Visuelle Transparenz in Siedlungsbereichen und im Offenland

Betroffene regionalbedeutsame Kulturdenkmale mit Umgebungsschutz (s. auch Anhang II)

Betroffene großräumige visuelle Qualität der Landschaft in Wirkzone 1 und 2

Betroffene landschafts- und ortsbildprägende Siedlungsränder um Gesamtanlagen in Wirkzone 1 und 2

Betroffene kleinräumig bedeutsame Landschaftsbereiche in Wirkzone 1

Bewertung der Umweltwirkungen:

Gesamtbewertung aus regionaler Sicht:

-

-

-

Erholungswald Stufe 2, regionaler Wanderweg

Keine erhebliche Betroffenheit

Gesamte WKA sichtbar WKA mit Rotornabe sichtbar

Sehr erheblich negative Umweltwirkungen

Wirkzone 1 (550 m)
Wirkzone 2 (3 km)
Wirkzone 3 (10 km) 2

5
1

6
17
11% der Fläche

% der Fläche
% der Fläche

% der Fläche
% der Fläche
% der Fläche

Anhang I - 47



Anhang I des Umweltberichts zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein −
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2 Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarzwald)

Vorbelastungen und kumulative Wirkungen

Hinweise auf ggf. betroffene Schutzbelange für nachgelagerte Planungs- und Genehmigungsebenen

Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter*

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Auerhuhnlebensräume der Kategorie II (Fachgutachten der FVA)

Auerhuhnlebensräume der Kategorie III (Fachgutachten der FVA)

Bewertung der Umweltwirkungen:

Schutzgut Wasser

Wasser- und Heilquellenschutzgebiet Zone III

Bewertung der Umweltwirkungen:

Bestehende/genehmigte Windkraftanlage und weiteres VRG im Umkreis (3 km & 2,7 km)

Bodenschutzwald; Prüffall des Denkmalschutzes; behördlicher / privater Richtfunk (potentiell)

 -

 -

Erhebliche Betroffenheit

 -

Keine erhebliche Betroffenheit

Steckbrief Gebiet Nr. 33 − Dreispitz / Steckhalde (73 ha)
Gemarkung(en): Herbolzheim, Ettenheim

Flächen ab 2 ha mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz
Teilweise naturnaher altholzreicher Waldbestand

Bei der vertieften Prüfung werden in den Datenblättern nur die Schutzgüter und -belange betrachtet, die auch faktisch   
betroffen sein können. Dadurch werden die, bereits durch Ausschlusskriterien vermiedenen, sowie die durchgängig 
nicht auftretenden Konflikte in den Datenblättern nicht zusätzlich aufgeführt.

* 
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